
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 12. Juni 2019

559. Änderung der Finanz- und Lastenausgleichsverordnung  
(Vernehmlassung)

1. Ausgangslage

Die Änderungen der Verordnung über den Finanz- und Lastenaus-
gleich (FiLaV; SR 613.21), die das Eidgenössische Finanzdepartement 
(EFD) den Kantonen mit Schreiben vom 23. April 2019 zur Stellung-
nahme unterbreitete, beruhen auf zwei Revisionen des Bundesgesetzes 
über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG; SR 613.2) aufgrund 
– des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung 

(STAF), das die eidgenössischen Räte am 28. September 2018 verab-
schiedet haben und in der Referendumsabstimmung vom 19. Mai 2019 
von den Schweizer Stimmberechtigten angenommen wurde. Die Kon-
kretisierung der Bestimmungen der STAF in der FiLaV bildete bereits 
Gegenstand der Vernehmlassung zur Steuervorlage 17 (Stellungnahme 
des Kantons Zürich: RRB Nr. 1069/2017);

– des im Rahmen des Wirksamkeitsberichts 2016–2019 vom Bundesrat 
und der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) vorgeschlagenen 
Gesamtpakets zur Optimierung des Ressourcen- und Lastenausgleichs 
(KdK-Kompromiss; Bundesgeschäft 18.075). Dazu hat der Regierungs-
rat bereits mit Beschluss Nr. 592/2018 Stellung genommen. Der Stände-
rat hat der Vorlage am 4. Dezember 2018 und der Nationalrat am 7. Mai 
2019 zugestimmt. Die Bereinigung der letzten technischen Differenz 
und die Schlussabstimmung der eidgenössischen Räte erfolgen in der 
Sommersession 2019.
Die Revision der FiLaV betrifft technische Fragen der Umsetzung der 

zwei Revisionen des FiLaG und zum Vollzug dieser Bestimmungen. Der 
Bundesrat wird die Teilrevision voraussichtlich im November 2019 zu-
sammen mit dem Antrag der Finanzausgleichszahlen 2020 verabschie-
den. Die Anhörung zu den Finanzausgleichszahlen 2020 erfolgt separat im 
Juli und August 2019.
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2. Fragebogen

Gemäss Fragebogen des EFD sind folgende Änderungen der FiLaV 
zu beurteilen: 

2.1. Änderungen zur Umsetzung des Bundesgesetzes über  
die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)

Mit Bezug auf die Ermittlung des Ressourcenpotenzials der Kantone 
sind aus der STAF folgende Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
(StHG; SR 642.14), die von den Kantonen obligatorisch umzusetzen sind, 
bedeutsam:
– Aufhebung der kantonalen Steuerstatus für Holding-, Domizil- und 

gemischte Gesellschaften nach bisherigem Art. 28 StHG und die da-
mit verbundene Behandlung von stillen Reserven aus der Zeit der Sta-
tusbesteuerung nach Einsetzen der ordentlichen Besteuerung;

– Einführung der Patentbox nach neuem Art. 24b StHG und Besteue-
rung des in den vergangenen Steuerperioden bereits berücksichtigten 
Forschungs- und Entwicklungsaufwandes bei Eintritt in die Patentbox 
gemäss Art. 24b Abs. 3 StHG.
Daneben ist der im Vergleich zum Einkommen der natürlichen Perso-

nen tieferen Ausschöpfbarkeit der Gewinne der Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften im Allgemeinen und der Gewinne aus Patenten 
und vergleichbaren Rechten im Besonderen Rechnung zu tragen. 

Die neuen Bestimmungen des StHG führen zu folgenden Anpassungen 
der FiLaV:
 – Berechnung der massgebenden Gewinne für die einzelnen juristischen 

Personen (Art. 1 Abs. 1 Bst. d und e, Art. 20a, 20b, 20c und Anhang 6a 
E- FiLaV):
 Bei der Berechnung der für den Ressourcenausgleich massgebenden 
Gewinne der juristischen Personen gemäss Art. 3 Abs. 3 zweiter und 
dritter Satz FiLaG in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung wird 
der im Vergleich zu den Einkommen und Vermögen der natürlichen 
Personen tieferen steuerlichen Ausschöpfbarkeit auf zweckmässige 
Weise korrekt mit dem Faktor Zeta-1 Rechnung getragen. Da die Ein-
führung der Patentbox gemäss Art. 24b StHG für die Kantone obliga-
torisch ist, wird die im Vergleich zur ordentlichen Besteuerung ge-
ringere Ausschöpfbarkeit der Gewinne aus Patenten gemäss Art. 24b 
Abs. 3 StHG zusätzlich mit dem Faktor Zeta-2 berücksichtigt. 
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 – Berücksichtigung des bisherigen Forschungs- und Entwicklungs-
aufwandes beim Eintritt in die Patentbox (Art. 20a Abs. 2 E-FiLaV)
 Da Art. 24b Abs. 3 letzter Satz StHG den Kantonen für die steuerli-
che Behandlung des Eintritts in die Patentbox einen Freiraum einräumt 
und weil in den Kantonen tatsächlich auch verschiedene Lösungen ab-
sehbar sind, ist bei der Ermittlung des für den Ressourcenausgleich 
massgebenden Potenzials aus der Besteuerung des bisherigen For-
schungs- und Entwicklungsaufwandes ein für alle Kantone einheitli-
ches und im Vollzug zweckmässiges Einmalerledigungsverfahren vor-
gesehen. 

 – Übergangsregelungen (Art. 57a–57d, Anhang 6a E-FiLaV):
 Zur Aufhebung der kantonalen Steuerstatus sind die steuerlich mass-
gebende Übergangsregelung zur Behandlung der stillen Reserven aus 
der Zeit der Statusbesteuerung gemäss Art. 78g StHG sowie die dies-
bezüglichen Veranlagungspraxen der Kantone auch bei der Ermitt-
lung des für den Ressourcenausgleich massgebenden Potenzials zu be-
achten. Angesichts der verschiedenen Lösungen, deren Wahl im Frei-
raum der Kantone liegt, wurde mit Art. 23a FiLaG eine Übergangs-
bestimmung erlassen, welche der Behandlung der stillen Reserven aus 
der Zeit der Statusbesteuerung nach Wegfall der kantonalen Steuer-
status für alle Kantone einheitlich auf pauschale Weise Rechnung trägt. 
Die Lösung gemäss Art. 57b E-FiLaV entspricht dem gewollten Charak-
ter der Übergangsbestimmung von Art. 23a FiLaG und setzt sie kor-
rekt um.

 – Ergänzungsbeiträge (Art. 57e und 57f, Anhang 20 E-FiLaV):
 In den Übergangsjahren 2024–2030 werden den ressourcenschwachen 
Kantonen Ergänzungsbeiträge im Umfang von insgesamt 180 Mio. 
Franken pro Jahr ausgerichtet. Diese werden ausserordentlich durch 
den Bund geleistet und sind nicht Bestandteil des Ressourcenaus-
gleichs, sodass sie keine Auswirkungen auf die Ausgleichszahlungen 
der ressourcenstarken Kantone haben. Sie sollen sicherstellen, dass 
alle ressourcenschwachen Kantone mindestens den gleich hohen stan-
dardisierten Steuerertrag erreichen wie im NFA-Referenzjahr 2023. 
 Im Gegensatz zum Ressourcenausgleich, bei dem mit dem Ressour-
cenindex ein relatives Mindestziel garantiert wird, ist für die Berech-
nung der Ergänzungsbeiträge ein nominelles Ausstattungsziel in Fran-
ken massgebend. Die Beiträge werden unabhängig von der Notwen-
digkeit nur an die ressourcenschwachen Kantone ausgeschüttet. Zu 
bedenken ist, dass die ressourcenschwachen Kantone im NFA-Refe-
renzjahr 2023 aufgrund der temporären Abfederungsmassnahmen ge-
mäss Art. 19c Abs. 2 FiLaG weitere Mittel im Umfang von 160 Mio. 
Franken erhalten werden. 
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 Im nächsten Wirksamkeitsbericht sollte analysiert werden, ob die Fort-
führung aller temporären Ausgleichsgefässe – Härteausgleich (ab 2008), 
temporäre Abfederungsmassnahmen gemäss Art. 19c FiLaG (2020–
2025) und der Ergänzungsbeiträge (2024–2030) – nicht das Gesamt-
ergebnis verzerren bzw. den Grundsatz von Art. 6 FiLaG unterwan-
dern, wonach durch die Ressourcenausgleichszahlungen die Rangfolge 
der Kantone nicht verändert werden darf. 
Ein Ausschuss der unter dem Vorsitz des Konsulenten Unternehmens-

steuern des kantonalen Steueramtes stehenden Fachgruppe Qualitäts-
sicherung gemäss Art. 44 FiLaV hat die Erstellung der Verordnung eng 
begleitet, soweit sie die Änderungen des Unternehmenssteuerteils der 
STAF im StHG betreffen. Den Bestimmungen des Verordnungsentwurfs 
kann zugestimmt werden.

2.2. Änderungen zur Umsetzung der Revision des Bundesgesetzes 
über den Finanz- und Lastenausgleich (Bundesgeschäft 18.075)

Die auf der Grundlage des Wirksamkeitsberichts vom Bundesparla-
ment beschlossene Teilreform des Finanz- und Lastenausgleichs umfasst 
folgende Elemente, die in der FiLaV angepasst werden: 

 – Berechnung des massgebenden quellenbesteuerten Einkommens 
(Art. 10 und Anhang 3 E-FiLaV):
 Der Faktor Gamma ist massgebend für die Umrechnung der Brutto-
löhne der quellenbesteuerten Personen auf das Niveau von ordentlich 
besteuertem Einkommen. Die Ermittlung des Faktors Gamma wird 
in der FiLaV dem Vorgehen zur Berechnung der Faktoren Alpha und 
Zeta angepasst. Dies führt dazu, dass der Faktor jeweils für das letzte 
Bemessungsjahr neu berechnet und jeweils konstant auf ein Bemes-
sungsjahr für alle Referenzjahre angewendet wird. Dies führt im Er-
gebnis zu einer Glättung der Berechnungen und erleichtert ihre Nach-
vollziehbarkeit.

 – Berechnung des Faktors Alpha (Art. 13 und Anhang 4 E-FiLaV):
 Der Faktor Alpha ist massgebend für die Berücksichtigung der Vermö-
gen im Ressourcenpotenzial. Im Rahmen des Wirksamkeitsberichts 
wurde eine neue Berechnungsmethode für den Faktor Alpha vorge-
schlagen, welche analog zu den Zeta-Faktoren aufgrund der relativen 
steuerlichen Ausschöpfbarkeit der Vermögen im Vergleich zu den Ein-
kommen der natürlichen Personen beruht. In der FiLaV wird präzi-
siert, dass der Faktor Alpha als Durchschnitt der letzten verfügbaren 
sechs Bemessungsjahre berechnet und jeweils nur für das letzte Be-
messungsjahr aktualisiert wird. Für die für das Referenzjahr 2020 mass-
gebenden Bemessungsjahre beträgt Alpha 2014 1,5% und 2015/2016 



–  5  –

1,4%. In der dritten Finanzierungsperiode 2016–2019 hatte der Faktor 
konstant 1,5% betragen, 2012–2015 0,8%. Die neue Berechnung wird 
die bisherigen Verwerfungen aufgrund des vierjährigen Berechnungs-
zyklus vermeiden und die Transparenz verbessern. 

 – Festlegung und Verteilung der Mittel des Ressourcenausgleichs 
(Art. 22a, Art. 23 und Art. 24 und Anhang 7a E-FiLaV):
 Die Beiträge an die ressourcenschwachen Kantone werden mit dem 
Systemwechsel neu anhand des Bedarfs ermittelt. Im Rahmen des 
KdK- Kompromisses haben sich die Kantone nach einer Übergangs-
phase auf ein Ausstattungsziel von 86,5% ab Referenzjahr 2022 geeinigt 
(Art. 3a und Art. 19a FiLaG gemäss der ab 1. Januar 2020 geltenden 
Fassung). Dabei leisten der Bund 60% und die ressourcenstarken Kan-
tone 40% der für die Mindestausstattung notwendigen Mittel. Der 
Systemwechsel, nach welchem die Dotierung des Ressourcenausgleichs 
nicht mehr vom Parlament festgelegt wird, sondern sich neu dynamisch 
am Ausstattungsziel orientiert, ist Kernelement des KdK-Kompromis-
ses und führt zum Abbau der seit 2014 bestehenden Überdotation (vgl. 
RRB Nr. 592/2018 S. 9).

 – Festlegung der Höhe des Lastenausgleichs (Art. 31 und Art. 38 
E-FiLaV):
 Die Dotation des Lastenausgleichs wird jährlich aufgrund des Landes-
indexes der Konsumentenpreise angepasst. Der soziodemografische 
Lastenausgleich wird zudem gemäss Art. 9 Abs. 2bis FiLaG aufgestockt, 
wobei diese Beiträge nicht der Teuerung angepasst werden. Diese Auf-
stockung ist aus Sicht des Kantons Zürich zentraler Bestandteil des 
KdK-Kompromisses. Die bisher sehr ungleiche Abgeltung der Sonder-
lasten wird dadurch leicht korrigiert, sodass die Kernstadtlasten künf-
tig zu rund 6% statt nur zu 4% abgegolten werden. Die Lastenaus-
gleichszahlungen für geografisch-topografische Sonderlasten werden 
unverändert weitergeführt bzw. zu 32% abgegolten (vgl. RRB Nr. 592/ 
2018 S. 11).

 – Nachträgliche Berichtigung von Ausgleichszahlungen (Art. 42a 
Abs. 4 E-FiLaV):
 Gemäss Art. 9a FiLaG werden fehlerhafte Ausgleichszahlungen nur 
korrigiert, wenn der Fehler bei einer nachträglichen Berichtigung der 
Daten eine Erheblichkeitsgrenze überschreitet. Mit der Ergänzung 
von Art. 42a Abs. 4 E-FiLaV sollen die Faktoren Alpha, Gamma, Zeta 
aufgrund fehlerhafter «Statistikdaten» nicht zu einer nachträglichen 
Berichtigung der Ausgleichszahlungen führen. Diese Formulierung ist 
unklar, da der Begriff «Statistikdaten» unterschiedlich interpretiert 
werden kann. Fehlerhafte Berechnungen des Ressourcenpotenzials 
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führen automatisch zu einem Folgefehler bei den Berechnungen der 
Faktoren. Die Bedingungen für eine nachträgliche Korrektur sollten 
nicht noch weiter verschärft werden. Mit der geltenden Regelung ist 
die Schwelle für eine nachträgliche Korrektur bereits heute schon sehr 
hoch. So wird ein Fehler beim Kanton Zürich nur bei einer Abweichung 
bei den Ausgleichszahlungen ab mindestens 83 Mio. Franken korrigiert. 
Zumindest bei fehlerhaften Berechnungen des Ressourcenpotenzials 
sollten die veränderten Faktoren für die Ermittlung der Erheblichkeits-
grenze einbezogen werden. Der Begriff «Statistikdaten» in Art. 42a 
Abs. 4 ist zudem eindeutig zu formulieren.

 – Wirksamkeitsbericht (Art. 46 Abs. 1 Bst. c, Art. 49 und Anhang 17 
E-FiLaV):
 Der Inhalt des Wirksamkeitsberichts soll mit der vorliegenden Ände-
rung der neuen Systematik angepasst werden. Insbesondere muss im 
Wirksamkeitsbericht nicht mehr die Dotation des Ressourcenaus-
gleichs, sondern die Anpassung der garantierten Mindestausstattung 
geprüft werden. Zudem wird im Anhang 17 das Kriterium der An-
zahl der bisherigen Sonderstatusgesellschaften nach Art. 28 Abs. 3 
und 4 StHG ersetzt durch die «Anzahl Gesellschaften mit ermässig-
ter Besteuerung von Gewinnen aus Patenten und vergleichbaren 
Rechten nach Artikel 24b Absatz 1 StHG». Der F&E-Abzug (Input-
förderung) und der Zinsabzug auf Eigenkapital werden im Ressour-
cenausgleich nicht berücksichtigt. Im Hinblick auf den nächsten Wirk-
samkeitsbericht sollte die Anwendung dieser Instrumente auch unter-
sucht werden. Da der Wirksamkeitsbericht die Grundlage für allfällige 
Massnahmen zur Weiterentwicklung des Finanzausgleichs bildet, soll 
für die Vollständigkeit der Analyse der Kriterienkatalog im Anhang 17 
FiLaV ergänzt werden.

 – Temporäre Abfederungsmassnahmen (Art. 56a und Anhang 19 
E-FiLaV):
 Die Kantone und der Bund haben sich im Rahmen des KdK-Kompro-
misses zur Optimierung des Finanzausgleichs auf temporäre Aus-
gleichszahlungen an die ressourcenschwachen Kantone geeinigt. Diese 
Mittel im Umfang von insgesamt 640 Mio. Franken sollen an die berech-
tigten Kantone pro Kopf und degressiv über fünf Jahre 2021–2025 aus-
bezahlt werden.

2.3. Formelle Anpassungen
Die Anpassungen in Art. 5 Abs. 2 Bst. a und Art. 34 Abs. 2, 2. Satz 

E-FiLaV sind rein redaktionelle Änderungen. 
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Auf Antrag der Finanzdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an das Eidgenössische Finanzdepartement (Zustellad-
resse: Eidgenössische Finanzverwaltung, Bundesgasse 3, 3003 Bern; auch 
per E-Mail als PDF- und Word-Version an finanzausgleich@efv.admin.
ch):

Mit Schreiben vom 23. April 2019 haben Sie uns eingeladen, zum Ent-
wurf der Verordnung zum Finanz- und Lastenausgleich (E-FiLaV) Stel-
lung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme und äussern uns wie folgt: 

Die Änderungen der Verordnung zum Finanz- und Lastenausgleich 
entsprechen dem Vollzug der Änderungen des Bundesgesetzes über den 
Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG). Der Kanton Zürich hat die zwei 
grösseren Änderungen des Nationalen Finanzausgleichs begrüsst und 
unterstützt. Im Einzelnen beantworten wir die Fragen gemäss Fragen-
katalog wie folgt: 

Änderungen zur Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuer-
reform und die AHV-Finanzierung (STAF)

Berechnung massgebende Gewinne der juristischen Personen

Allgemeine Bemerkungen
Keine Bemerkungen

Art. 1 Abs. 1 Bst. d und e, Art. 20a, Art. 20b, Art. 20c, Art. 21 Abs. 2
Keine Bemerkungen

Art. 57a–57d, Übergangsregelungen
Gemäss Art. 57b Abs. 2 E-FiLaV werden bei Gesellschaften, welche 

nach altem Recht mit kantonalem Steuerstatus besteuert wurden, dieje-
nigen Gewinne, die aufgrund der Reduktion des Volumens nach Art. 23a 
Abs. 1 FiLaG nicht mehr der Gewichtung mit den Faktoren Beta unter-
stehen, nach Art. 20a E-FiLaV gewichtet. Dazu müssen die Gewinne sol-
cher Gesellschaften sowohl nach bisherigem Recht mit dem Faktor Beta 
als auch nach neuem Recht mit dem Faktor Zeta-2 berechnet werden, und 
sie fliessen entsprechend dem Reduktionsfaktor gemäss Art. 23a Abs. 1 
letzter Satz FiLaG in das Ressourcenpotenzial. Diese Lösung führt sys-
tematisch zwar nicht zu einem vollständig richtigen Ergebnis, sie ent-
spricht aber dem gesetzgeberisch gewollten Charakter dieser Übergangs-
bestimmung, mit welcher den unterschiedlichen kantonalen Lösungen 
zur Behandlung der stillen Reserven nach Wegfall der kantonalen Steuer-
status pauschal auf einheitliche Weise Rechnung getragen werden soll, 
und setzt diese korrekt um.
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Anhang 6a
Keine Bemerkungen

Ergänzungsbeiträge

Allgemeine Bemerkungen
In den Übergangsjahren 2024–2030 werden den ressourcenschwachen 

Kantonen Ergänzungsbeiträge im Umfang von insgesamt 180 Mio. Fran-
ken pro Jahr ausgerichtet. Diese werden ausserordentlich durch den Bund 
geleistet und sind nicht Bestandteil des Ressourcenausgleichs, sodass sie 
keine Auswirkungen auf die Ausgleichszahlungen der ressourcenstarken 
Kantone haben. Die Beiträge werden unabhängig von der Notwendigkeit 
nur an die ressourcenschwachen Kantone ausgeschüttet. Zu bedenken 
ist, dass die ressourcenschwachen Kantone im NFA-Referenzjahr 2023 
aufgrund der temporären Abfederungsmassnahmen gemäss Art. 19c 
Abs. 2 FiLaG weitere Mittel im Umfang von 160 Mio. Franken erhalten 
werden. Im nächsten Wirksamkeitsbericht sollte analysiert werden, ob die 
Fortführung aller temporären Ausgleichsgefässe – Härteausgleich (ab 
2008), temporäre Abfederungsmassnahmen gemäss Art. 19c FiLaG 
(2020– 2025) und der Ergänzungsbeiträge (2024–2030) – nicht das Ge-
samtergebnis verzerren bzw. den Grundsatz von Art. 6 FiLaG unterwan-
dern, wonach durch die Ressourcenausgleichszahlungen die Rangfolge 
der Kantone nicht verändert werden darf.

Art. 57e, Art. 57f, Anhang 20
Keine Bemerkungen

Änderungen zur Umsetzung der Revision des Bundesgesetzes  
über den Finanz- und Lastenausgleich (18.075)

Berechnung des Faktors Gamma

Allgemeine Bemerkungen
Die Anpassung der Berechnung des Faktors Gamma an das Vorgehen 

bei der Berechnung der Faktoren Alpha und Zeta ist zu begrüssen, da 
auch der Faktor Gamma jeweils für das letzte Bemessungsjahr neu be-
rechnet und jeweils konstant auf ein Bemessungsjahr für alle Referenz-
jahre angewendet wird. Dies führt im Ergebnis zu einer Glättung der 
Berechnungen und erleichtert ihre Nachvollziehbarkeit.

Art. 10 und Anhang 3
Zustimmung
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Berechnung des Faktors Alpha

Allgemeine Bemerkungen
In der FiLaV wird präzisiert, dass der Faktor Alpha als Durchschnitt 

der letzten verfügbaren sechs Bemessungsjahre berechnet und jeweils nur 
für das letzte Bemessungsjahr aktualisiert wird. Die neue Berechnung 
wird die bisherigen Verwerfungen aufgrund des vierjährigen Berech-
nungszyklus vermeiden, was zu begrüssen ist.

Art. 13 und Anhang 4
Zustimmung

Festlegung und Verteilung der Mittel des Ressourcenausgleichs
Der Systemwechsel, nach welchem die Dotierung des Ressourcenaus-

gleichs nicht mehr vom Parlament festgelegt wird, sondern sich neu dy-
namisch am Ausstattungsziel orientiert, ist Kernelement des KdK-Kom-
promisses zur Optimierung des Finanzausgleichssystems. Die Überdota-
tion, welche die ressourcenstarken Kantone und den Bund seit 2014 über-
mässig belastete, wird mit dem Systemwechsel schrittweise gesenkt. Ab 
2020 leisten der Bund 60% und die ressourcenstarken Kantone 40% 
der für die Mindestausstattung notwendigen Mittel. Die Verteilung der 
Mittel an die ressourcenschwachen Kantone erfolgt weiterhin aufgrund 
einer progressiven Verteilkurve, wobei die Zuteilung leicht optimiert 
und die Anreizwirkung für die Mehrheit der Kantone verbessert wird. 

Art. 22a, Art. 23, Art. 24 und Anhang 7a
Zustimmung

Festlegung der Mittel des Lastenausgleichs

Allgemeine Bemerkungen
Die Aufstockung des soziodemografischen Lastenausgleichs ist für 

den Kanton Zürich zentraler Bestandteil des KdK-Kompromisses. Die 
bisher sehr ungleiche Abgeltung der Kernstadtlasten wird dabei aber 
nur leicht verbessert.

Art. 31 und Art. 38
Zustimmung

Nachträgliche Berichtigung von Ausgleichszahlungen

Art. 42a Abs. 4
Gemäss Art. 9a FiLaG werden fehlerhafte Ausgleichszahlungen nur 

korrigiert, wenn der Fehler bei einer nachträglichen Berichtigung der 
Daten eine Erheblichkeitsgrenze überschreitet. Mit der Ergänzung von 
Art. 42a Abs. 4 E-FiLaV sollen die Faktoren Alpha, Gamma, Zeta auf-
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grund fehlerhafter «Statistikdaten» nicht zu einer nachträglichen Berich-
tigung der Ausgleichszahlungen führen. Diese Formulierung ist unklar, 
da der Begriff «Statistikdaten» unterschiedlich interpretiert werden kann. 
Fehlerhafte Berechnungen des Ressourcenpotenzials führen automa-
tisch zu einem Folgefehler bei den Berechnungen der Faktoren. Die Be-
dingungen für eine nachträgliche Korrektur sollten nicht noch weiter ver-
schärft werden. Mit der geltenden Regelung ist die Schwelle für eine nach-
trägliche Korrektur bereits heute schon sehr hoch. So wird ein Fehler beim 
Kanton Zürich nur bei einer Abweichung bei den Ausgleichszahlungen 
ab mindestens 83 Mio. Franken korrigiert.

Wir beantragen daher, dass zumindest bei fehlerhaften Berechnun-
gen des Ressourcenpotenzials die veränderten Faktoren für die Ermitt-
lung der Erheblichkeitsgrenze einbezogen werden müssen. Im Sinne eines 
Ausschlusses der Auswirkungen von Änderungen in der Methodik von 
Statistikdaten sollte die Bestimmung dergestalt verdeutlicht werden, dass 
Berechnungs- und Erhebungsfehler sich weiterhin als Fehler gemäss 
Art. 9a FiLaG qualifizieren, nicht aber Änderungen in der Methodik. 
Der Begriff «Statistikdaten» in Art. 42a Abs. 4 ist eindeutig zu formu-
lieren (z. B. dass damit nur exogene Grössen gemeint sind, jedoch nicht 
resultierende Werte im Rahmen der NFA-Berechnungen). 

Wirksamkeitsbericht

Art. 46 Abs. 1 Bst. c, Art. 49
Zustimmung

Anhang 17
Wir beantragen die Ergänzung des Kriterienkatalogs mit den kantona-

len Instrumenten gemäss Art. 25a (Zusätzlicher Abzug von Forschungs- 
und Entwicklungsaufwand) und 25abis (Abzug auf Eigenfinanzierung) 
StHG in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung. Im nächsten Wirksam-
keitsbericht sollte die Anwendung dieser Instrumente ebenfalls unter-
sucht werden. 

Temporäre Abfederungsmassnahmen

Allgemeine Bemerkungen
Die temporären Abfederungsmassnahmen waren aus Sicht der Neh-

merkantone ein bedeutender Bestandteil des Kompromisses der Kan-
tone. Mit dem Umsetzungsvorschlag wurden sie so ausgestaltet, dass sie 
verfassungskonform sind (vgl. auch Bemerkungen zu den Ergänzungs-
beiträgen).

Art. 56a und Anhang 19
Zustimmung
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Formelle Anpassungen

Art. 5 Abs. 2 Bst. a und Art. 34 Abs. 3 2. Satz 
Zustimmung 

Weitere Bemerkungen zur E-FiLaV

Im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage zur Steuervorlage 17 wur-
den einzelne Gesetzesbestimmungen und Formeln angepasst. Die Simu-
lationen führen zu einer leicht höheren Spannweite für die Zeta-Fakto-
ren. Wir beantragen, dass die im Rahmen der Botschaft publizierten Be-
rechnungen zu den finanziellen Auswirkungen im Ressourcenausgleich 
auf die einzelnen Kantone aktualisiert und den Kantonen zur Verfü-
gung gestellt werden.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Regierungsrates sowie an die 
Finanzdirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


